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Sehr ████████ ████

mit  Mail  vom  12.  April  2019  haben Sie Zusendung  von  Informationen beantragt, zu 

Höhe, Verbleib, Verwendung  der  Exportüberschüsse Deutschlands seit dem Jahr  2000 

unter dem Stichwort „Gold" und wie diese verbucht werden. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung: 

1. Ihr Antrag wird abgelehnt. 

2. Der  Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

Begründung:  

1.   Ein Anspruch auf Informationszugang gemäß §  1  Abs.  1  IFG besteht im 

vorliegenden Fall nicht, da  die  angeforderten Informationen dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie (BMWi) nicht vorliegen. 
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Der  Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BIv1Wi können Sie  der 

Datensсhutzerklärung auf www.bmwi.de/Datensсhutzerklärung entnehmen. 



Seite  2 von 2  Der  Außenhandel mit Gold wird grundsätzlich, wie   der  gesamte Warenhandel,   in der  

Außenhandelsstatistik   des  Statistischen Bundesamts und  in der  

Zahlungsbilanzstatistik   der  Deutschen Bundesbank erfasst und verbucht. Weitere 

Informationen hierzu stellen diese Institutionen zum Beispiel auf ihren Webseiten zur 

Verfügung.  

2.  Die  Kostenentscheidung beruht auf §  10  IFG i.V.   m.  §  1  Abs.  1 der  Verordnung über  

die  Gebühren und Auslagen nach dem lnformationsfreiheitsgesetz.   Da der  Antrag 

abgelehnt wird, werden Gebühren nicht erhoben.  

л гп. 

Rechtsbehelfsbelehrunq:  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz  in Berlin   und 

Bonn   erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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